
Gemeindeblatt
AMTSBLATT DER GEMEINDE HILZINGEN MIT DEN ORTSTEILEN

Hilzingen BinningenDuchtlingen Schlatt a.R. Weiterdingen Riedheim

50. Jahrgang 6. Kalenderwoche Donnerstag, 6. Februar 2014 Nummer 6

Anmeldung Schulferienbetreuung Fasnachtsferien 2014
von Montag, 3. März, bis Freitag, 7. März

Name und Adresse des Kindes
…………………………………………………………………
..........................................................................................

Eltern tagsüber telefonisch erreichbar: …………………......

Die Gebühren sollen abgebucht werden von
Konto ………….............….., BLZ ………............…………

Name des Kontoinhabers:
.…………………………………………………………………
Ich erlaube meinem Kind, an den Ausflügen und Wanderungen
im Rahmen der Schulferienbetreuung teilzunehmen.

Hilzingen, den …………….……………….............…………
...........................................................................................
Unterschrift Erziehungsberechtigter

Ferienbetreuung
An Fasnacht an der Grund- und Werkrealschule

Hilzingen. Die Gemeinde Hil-
zingen bietet für die kommen-
den Fasnachtferien vom 3. bis 7.
März wieder eine Schulferien-
betreuung, jeweils von 7.30 bis
12.30 Uhr, an der Grund- und
Werkrealschule Hilzingen für
Schulkinder an.

Das Betreuungsangebot kann
aus Gründen der Verwaltungs-
vereinfachung nur für die ganze
Woche in Anspruch genommen
werden. Die Kosten pro Woche
und Kind betragen 34 Euro.

Bei Interesse an dieser Ferien-
betreuung bitte untenstehen-
den Abschnitt ausfüllen und bis
spätestens Freitag, 21. Febru-
ar, im Rathaus Hilzingen, Zim-
mer 21, abgeben. Telefonische
Auskünfte gibt es unter 07731/
3809-51.

Sollten weniger als vier An-
meldungen eingehen, muss die
Betreuung leider ausfallen. Spä-
tere Anmeldungen können
nicht mehr berücksichtigt wer-
den.

�Herzlichen Glückwunsch! Kristine Weizel schloss am 28. Januar
erfolgreich ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten
bei der Gemeindeverwaltung Hilzingen ab. Zukünftig wird K.
Weizel sowohl im Rechnungsamt als auch im Bauamt (Tiefbau)
weiterbeschäftigt: (von links) Bürgermeister Rupert Metzler,
Kristine Weizel und Hauptamtsleiter Markus Wannenmacher.

Vortrag, »Rumänien - ein kultureller und landschaftlicher Rei-
sebericht«, Museumsverein Hilzingen und Katholisches Bil-
dungswerk, heute, Donnerstag, 6. Februar, 20 Uhr, im Mu-
seum im Schlosspark Hilzingen.

Frauenfasnacht, Frauengemeinschaft Hilzingen, Freitag und
Samstag, 14./15. Februar, Kirchenkeller Hilzingen

Mottonacht, Narrenverein Epfelbießer, Samstag, 22. Februar,
20 Uhr, Wiesentalhalle Weiterdingen

Narrenspiegel, Narrenverein Pfiffikus, Samstag, 22. Februar,
20 Uhr, Hegau-Halle

Terminplaner
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Gemeinde Hilzingen

Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats am 25. Mai 2014
1. Am Sonntag, dem 25. Mai 2014 findet die regelmäßi-
ge Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats statt.

Dabei sind auf 5 Jahre zu wählen:
1.1 Gemeinderäte

Mitglieder
(Anzahl) 18 Gemeinde Hilzingen

und zwar, da unechte Teilortswahl stattfindet
Vertreter
(Anzahl) für den Wohnbezirk

9 Hilzingen
2 Duchtlingen
1 Schlatt am Randen
2 Weiterdingen
2 Binningen
2 Riedheim

1.2 Ortschaftsräte
Mitglieder
(Anzahl) Ortschaft

6 Schlatt am Randen
8 Weiterdingen
8 Binningen
8 Riedheim

2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für
diese Wahl(en) frühestens am Tag nach dieser Bekanntma-
chung und spätestens am 27. März 2014 bis 18.00 Uhr beim
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses
Bürgermeisteramt Hilzingen - Wahlamt - Hauptstr. 36,
78247 Hilzingen, schriftlich einzureichen.

2.1 Wahlvorschläge können von Parteien, von mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen und von nicht
mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen einge-
reicht werden. Für die einzelnen Wahlen sind je gesonderte
Wahlvorschläge einzureichen.
Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur ei-
nen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahlvor-
schlägen ist nicht zulässig.

2.2 Ein Wahlvorschlag darf höchstens so viele Bewerber ent-
halten, wie Gemeinderäte bzw. Ortschaftsräte zu wählen sind.
Bei unechter Teilortswahl darf ein Wahlvorschlag für jeden
Wohnbezirk, für den ein, zwei oder drei Vertreter zu wählen
sind, jeweils einen Bewerber mehr und für jeden Wohnbezirk,
für den mehr als drei Vertreter zu wählen sind, höchstens so
viele Bewerber enthalten, wie Vertreter zu wählen sind.
Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere
Wahlvorschläge aufnehmen lassen.

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wähler-
vereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung
der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mit-
glieder im Wahlgebiet oder der von diesen aus ihrer Mitte ge-
wählten Vertreter ab 20. August 2013 in geheimer Abstim-
mung nach dem in der Satzung vorgesehenen Verfahren wäh-
len und in gleicher Weise deren Reihenfolge festlegen.

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen
müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der im Zeitpunkt

ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der Wähler-
vereinigung im Wahlgebiet ab 20. August 2013 in geheimer
Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger
wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge festlegen.
Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemeinde,
bei der Wahl des Ortschaftsrats die jeweilige Ortschaft.
Hat eine Partei oder mitgliedschaftlich organisierte Wählerver-
einigung in einer Ortschaft nicht mindestens drei wahlberech-
tigte Mitglieder, kann sie die Bewerber für die Wahl des Ort-
schaftsrats dieser Ortschaft in einer Versammlung der zum
Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder
oder Vertreter in der Gemeinde wählen. Bei nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen ist eine Feststel-
lung, dass die Zahl der wahlberechtigten Anhänger dieser
Wählervereinigung zur Bildung einer Aufstellungsversamm-
lung auf der Ortschaftsebene nicht ausreicht, erst möglich,
wenn die einberufene Versammlung der wahlberechtigten An-
hänger auf Ortschaftsebene abgebrochen werden muss, weil
weniger als drei wahlberechtigte Personen erschienen sind;
erst dann kann das Bewerberaufstellungsverfahren auf Ge-
meindeebene eingeleitet werden.

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahl-
vorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemeinsa-
me Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlungen
der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen oder in einer
gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die Hinweise für
Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten entsprechend.

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bür-
ger der Gemeinde ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat.
Die Bewerber bei unechter Teilortswahl müssen zum Zeitpunkt
der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl in
dem Wohnbezirk wohnen, für den sie sich aufstellen lassen.
Wählbar in den Ortschaftsrat ist, wer am Wahltag Bürger
der Gemeinde ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat und zum
Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Wahltag
in der Ortschaft wohnt (Hauptwohnung).

Nicht wählbar sind Bürger,
- die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland
das Wahlrecht oder Stimmrecht nicht besitzen;
- für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreu-
er nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt
auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896
Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichne-
ten Angelegenheiten nicht erfasst;
- die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland
die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter nicht besitzen.
- Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union) sind außerdem nicht wählbar,
wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung
oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mitgliedstaates,
dessen Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besit-
zen.

2.5 Ein Wahlvorschlag muss enthalten
- den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereini-
gung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch
diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Na-
men führt, muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthalten;

Öffentliche Bekanntmachung
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- Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt
und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber; bei unechter Tei-
lortswahl ist in den Fällen, in denen der Bewerber mehrere
Wohnungen in der Gemeinde hat, die Anschrift in dem Wohn-
bezirk anzugeben, für den der Bewerber aufgestellt wurde;
- bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit ange-
geben werden.

Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge - bei unech-
ter Teilortswahl nach Wohnbezirken getrennt - aufgeführt
sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein. Für kei-
nen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden.

2.6 Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaft-
lich organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für
das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungs-
berechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet
sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte
aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift von drei
Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder seines Stell-
vertreters.

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisier-
ten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern
der Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versamm-
lungsleiter und zwei Teilnehmer - vgl. 2.10) persönlich und
handschriftlich zu unterzeichnen.

2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wäh-
lervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertretungs-
berechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach den für
diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 und 2.7,
§ 14 Abs. 2 S. 4 und 5 Kommunalwahlordnung - KomWO).

2.9 Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet
sein für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen

für die Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft(en)
Personenzahl

Schlatt am Randen von 10
Weiterdingen von 10
Binningen von 10
Riedheim von 10
Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt
sind (Unterstützungsunterschriften).

Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvorschläge
- von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu
wählenden Organ vertreten sind;
- von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisier-
ten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu wählen-
den Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der
Mehrheit der für diese Wählervereinigung Gewählten unter-
schrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der Einreichung
des Wahlvorschlags noch angehören.

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtli-
chen Formblättern einzeln erbracht werden. Die Formblätter
werden auf Anforderung vom Vorsitzenden des Gemeinde-
wahlausschusses oder wenn der Gemeindewahlausschuss noch
nicht gebildet ist, vom Bürgermeister - Bürgermeisteramt Hil-
zingen - Wahlamt - Hauptstr. 36, 78247 Hilzingen,
kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unterstützungsun-
terschriften dürfen nur die von den genannten Personen aus-
gegebenen amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der
Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der
einreichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kenn-
wort der Wählervereinigung anzugeben. Ferner muss die Auf-

stellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder An-
hängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden.

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unter-
stützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich
und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift
sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unter-
zeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, die
nach § 22 des Meldegesetzes von der Meldepflicht befreit und
nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen dem
Formblatt außerdem den Nachweis für die Wahlberechtigung
durch eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen
nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO anschließen.
Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrregelung nach
§ 12 Abs. 1 S. 2 Gemeindeordnung (GemO) wahlberechtigt,
müssen sie dabei außerdem erklären, in welchem Zeitraum sie
vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung
aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten.

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für
dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge
für eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen
Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig.

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der
Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhänger-
versammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unter-
schriften sind ungültig.

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend
auch für gemeinsame Wahlvorschläge.

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen
- eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er der
Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; die Zustim-
mungserklärung ist unwiderruflich;
- von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattliche
Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und Wählbarkeit
sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der zuständigen Ver-
waltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates über die
Wählbarkeit;
- Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12
Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestimmungen
des § 22 Meldegesetzes von der Meldepflicht befreit und nicht
in das Melderegister eingetragen sind, müssen in der o. g. ei-
desstattlichen Versicherung ferner erklären, in welchem Zeit-
raum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Haupt-
wohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten;
- eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der
Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung (vgl. 2.3).
Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Ver-
sammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mit-
glieder oder Vertreter bzw. Anhänger und das Abstimmungs-
ergebnis enthalten; außerdem muss sich aus der Niederschrift
ergeben, ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben
und wie diese von der Versammlung behandelt worden sind.
Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberechtigte Teil-
nehmer haben die Niederschrift handschriftlich zu unterzeich-
nen; sie haben dabei gegenüber dem Vorsitzenden des Ge-
meindewahlausschusses an Eides statt zu versichern, dass die
Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge in
geheimer Abstimmung durchgeführt worden sind; bei Parteien
und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen
müssen sie außerdem an Eides statt versichern, dass dabei die
Bestimmungen der Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung
eingehalten worden sind;



- die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften (vgl.
2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtigten Perso-
nen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der erforderli-
chen eidesstattlichen Versicherungen nicht meldepflichtiger
Unionsbürger als Unterzeichner (vgl. 2.9.2);
- bei der Wahl des Ortschaftsrats, wenn die Bewerber einer
Partei oder Wählervereinigung in einer Mitglieder-/Vertreter-
oder Anhängerversammlung in der Gemeinde aufgestellt wor-
den sind (vgl. 2.3), eine von dem für das Wahlgebiet zuständi-
gen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten unterzeich-
nete schriftliche Bestätigung, dass die Voraussetzungen für
dieses Verfahren vorlagen; die Bestätigung kann auch auf dem
Wahlvorschlag selbst erfolgen.

Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als Behör-
de im Sinne von § 156 Strafgesetzbuch; er ist zur Abnahme
der Versicherungen an Eides statt zuständig. Der Vorsitzende
des Gemeindewahlausschusses kann außerdem verlangen,
dass ein Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder
Reisepass vorlegt und seine letzte Adresse in seinem Her-
kunftsmitgliedstaat angibt.

2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Na-
men und Anschrift bezeichnet werden. Sind keine Vertrauens-
leute benannt, gelten die beiden ersten Unterzeichner des
Wahlvorschlags als Vertrauensleute. Soweit im Kommunal-
wahlgesetz und in der Kommunalwahlordnung nichts anderes
bestimmt ist, sind nur die Vertrauensleute, jeder für sich, be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzuge-
ben und Erklärungen von Wahlorganen entgegenzunehmen.

2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die
Bewerberaufstellung, eidesstattliche Erklärungen und Zustim-
mungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich beim
Bürgermeisteramt Hilzingen - Wahlamt - Hauptstr. 36,
78247 Hilzingen.

3. Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis
auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO.

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Ver-
änderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag
noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das
Wählerverzeichnis eingetragen. Für die Wahl des Ortschafts-
rats setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten Personen am
Wahltag in der Ortschaft ihre (Haupt-)Wohnung haben.

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem
Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit
dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder
dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am
Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die Ge-
meinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von
der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen
hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, ist dem Antrag auf
Eintragung in das Wählerverzeichnis eine Bestätigung über
den Zeitpunkt des Wegzuges oder der Verlegung der Haupt-
wohnung aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu die-
sem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei
die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit wegge-
zogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat.

3.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 22 Meldege-
setz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Mel-
deregister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag
in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen An-
trag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unions-
bürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen
nach § 3 Abs. 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen.

Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müs-
sen schriftlich gestellt werden und spätestens bis zum
Sonntag, 4. Mai 2014 (keine Verlängerung möglich) einge-
hen beim Bürgermeisteramt Hilzingen - Wahlamt - Hauptstr.
36, 78247 Hilzingen.

Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält ebenfalls
das Bürgermeisteramt Hilzingen - Wahlamt - Hauptstr. 36,
78247 Hilzingen, bereit.

Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen
Wahlschein beantragt hat.

Hilzingen, 06.02.2014
Bürgermeisteramt Hilzingen

Rupert Metzler, Bürgermeister
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Einbruchsicherung

Vortrag der Sparkasse am 19. Februar in Engen

Hegau. In den vergangenen
Monaten nahm die Zahl der
Wohnungseinbrüche in der Re-
gion deutlich zu.

Passend zu dieser Thematik
findet in der Sparkasse Engen-
Gottmadingen am Mittwoch,
19. Februar, um 19 Uhr in En-
gen eine Vortragsveranstaltung
»Einbruchsicherung in Haus und
Wohnung« mit dem Referenten
Polizeioberkommissar Armin
Droth von der Kriminalpolizeili-
chen Beratungsstelle des Poli-

zeipräsidiums Konstanz statt.
Armin Droth gibt Tipps, wie die
eigenen vier Wände mecha-
nisch ober elektronisch besser
abgesichert werden können, da
in den meisten Fällen schlecht
gesicherte Türen oder Fenster
aufgebrochen sowie andere
Schwachstellen am Haus von
den Tätern ausgenutzt werden.

Kostenlose Eintrittskarten für
den Vortrag gibt es ab sofort in
allen Geschäftsstellen der Spar-
kasse Engen-Gottmadingen.
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Schlussbesprechung Weihnachtsmarkt
Katholische Frauengemeinschaft zum zweiten Mal prämiert

Hilzingen. Der Museumsverein Hilzingen lud am 30. Januar alle Teilnehmer zur Schlussbe-
sprechung des Weihnachtsmarktes ins Museum ein. Die einführende Bilderschau, vorge-
führt von Jörg Vetter vom Haus- und Gartenverein, der diese Aufgabe während des Markt-
tages dankenswerter Weise übernahm, zeigte anschaulich die wunderbar geschmückten
Marktstände mit den liebevoll präsentierten, vielseitigen Angeboten, die kunstvollen
Weihnachtskrippen im Museum und das fröhliche Treiben der vielen Marktbesucher auf
dem Schlosspark, in der Remise und im Museum.

Anschließend gab Kurt Stadl-
bauer einen umfassenden Rück-
blick über den Ablauf der Pla-
nung und die Gesamtorganisati-
on des Weihnachtsmarktes, be-
ginnend mit dem ersten Ge-
spräch mit Bürgermeister Ru-
pert Metzler am 17. Juni bis zum
Tag der Veranstaltung am 15.
Dezember. Ohne die großartige
Unterstützung von vielen Seiten
hätte dieses Gesamtprojekt
nicht mit Erfolg durchgeführt
werden können.

Neben dem Weihnachtsmarkt
mit der Krippenausstellung wur-
den noch ein Krippenbaukurs
und der Eigenbau von drei
Marktständen organisiert. Flyer,
Plakate, Werbetafeln, die Aus-
schmückung von Museum und
Remise, ein großartiges Begleit-
programm mit Chören und Mu-
sikgruppen, der Besuch des Ni-
kolaus, der die Kinder be-
schenkte, nachdem sie vom Po-
nyreiten zurückkamen, mach-
ten den Hilzinger Weihnachts-
markt für Jung und Alt zu einem
Erlebnis.

Stadlbauer verband seinen
Rückblick in erster Linie mit ei-
nem herzlichen Dank an alle
Helfer und Unterstützer, die er
bewusst alle namentlich nannte.
Ohne die Schirmherrschaft
durch Bürgermeister Metzler,
die Unterstützung durch die
Amtsleiter des Rathauses und
die tatkräftige Arbeit des Bau-
hofes aber wäre so etwas über-
haupt nicht zu bewältigen.

Die anschließende Aussprache
unter und mit den anwesenden
Marktbeschickern brachte die
Zustimmung zur Gesamtorgani-
sation zum Ausdruck, verbun-
den mit einem Dank an die Or-
ganisatoren. Verschiedene zu
verbessernde Punkte wurden

gleichfalls angesprochen, no-
tiert, und man wird versuchen,
dies künftig zu beachten.

Erstmals wurde eine Standge-
bühr von 20 Euro von allen
Marktbeschickern erhoben. Die
Endabrechnung der Organisati-
on durch den Museumsverein
ergab Einnahmen von 374,51
Euro und Ausgaben von 334,86
Euro. Unberücksichtigt blieben
allerdings bei dieser Abrech-
nung die Ausgaben, die sich
nicht nur auf einen Weihnachts-
markt beziehen lassen. Um fi-
nanziell etwas mehr Spielraum
zu haben, wurde angedacht, die
Standgebühr in Zukunft etwas
zu erhöhen.

Im letzten Punkt der Tages-
ordnung ging es um die Prämie-
rung des schönsten Marktstan-
des. Der Sieger erhält immer
zum Dank für seine Mühe und

als Auszeichnung die Zusage,
am nächsten Weihnachtsmarkt
freie Platzwahl auf dem Schloss-
park oder in der Remise zu ha-
ben und von der Begleichung
der Standgebühr befreit zu sein.
In der Sitzung vom 26. Novem-
ber baten die anwesenden
Marktteilnehmer die Organisa-
toren, den Hilzinger Seniorenrat
zu fragen, ob dieser mit einer
Abordnung diese Aufgabe nicht
übernehmen könnte. Dankens-
werter Weise übernahmen fünf
Verteter des Seniorenrates die,
wie sich am Tag der Entschei-
dungsfindung für sie heraus-
stellte, nicht leichte Aufgabe.
Nach vielen Rundgängen und
Beratungen kamen sie schließ-
lich zu einer gemeinsamen Ent-
scheidung, der Preis ging an die
Katholische Frauengemein-
schaft Hilzingen.

Bei der Prämierung des schönsten Marktstandes siegte die Ka-
tholische Frauengemeinschaft Hilzingen. Sonja Muscheler nahm
die Urkunde in Empfang. Mit auf dem Bild (von links) Kurt
Stadlbauer, Thomas Hertrich, Vorsitzender des Museumsver-
eins, Günther Fundis und Günter Schoch vom Seniorenrat.

Bild: Jörg Vetter

MVH Seniorengruppe

Betriebs-
besichtigung

Hilzingen. Einer der größten
Industriebetriebe in Hilzingen ist
die Firma Inpotron, die sich
schon rein äußerlich durch mo-
dern gestaltete Gebäude prä-
sentiert. Nun hat die Senioren-
gruppe des Musikvereins die
Gelegenheit, sich den Betrieb
einmal von innen anzusehen.
Bei einer Betriebsführung wird
gezeigt, wie hier mit fast 100
Mitarbeitern elektronische Bau-
teile konstruiert, produziert, ge-
testet, verpackt und weltweit
zum Versand gebracht werden.

Treffpunkt ist am Donnerstag,
13. Februar, um 15.30 Uhr, am
Haupteingang zum Verwal-
tungsgebäude, Hebelstein-
straße 5 im Hilzinger Gewerbe-
gebiet (rote Aufgangstreppe
zum Obergeschoss). Eine Vor-
anmeldung der Teilnehmer ist
nicht erforderlich.

Im Anschluss an die Betriebs-
besichtigung geht es zur gemüt-
lichen Einkehr in das Restaurant
»Schlupfwinkel«.

Büro-/Laden-
fläche

zu verpachten
ab 01.05.2014, Hilzingen
Ortsmitte, Hauptstraße,

44 m², großzügige Parkplätze
direkt am Haus

Tel. 0170 / 3 10 51 48

Schöne
3-Zi.-Whg.

gesucht von berufstätigem
Paar in Hilzingen od.

Gottmadingen, mit Blk.
od. Terrasse, ca. 80 m²,

max. 800,- € warm

Tel. 0176 / 70 13 96 71
ab 14 Uhr

Suche
zuverlässige

und vertrauensvolle

zum nächstmöglichen
Termin eine

(Staubsaugen, Wischen,
Fenster putzen usw.) für

1 - 2 Stunden pro Woche in
Hilzingen. Bezahlung nach
Vereinbarung, aber nur mit
Anmeldung als Minijob!

Tel. 0179 / 5 45 67 00

Unterstützung
im Haushalt

Physiotherapeut/in

in Voll- oder Teilzeit gesucht. Auf Ihre
freuen wir uns. Uhlandstr. 35a, 78224 Singen,
per Mail an: mik_physiotherapie@freenet.de

Bewerbung
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Fr. 14.02. Biomüll Hilzingen und Ortsteile

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an den Müllab-
fuhr-Zweckverband Rielasingen-Worblingen, Telefon 07731/
9315-61, www.mzv-hegau.de
Gelbe Säcke sind im Rathaus Zimmer 12 oder Zimmer 14 er-
hältlich.

Haben Sie auch Sachen, die zu schade für den Müll und noch
brauchbar sind? Dann rufen Sie uns an unter Telefon 07731/
3809-51.
- Marmorplatte 63 x 108 x 2 cm, Telefon 07739/927799
- Waschmaschine Privileg, voll funktionsfähig, zehn Jahre

alt, Telefon 07739/1333
- 100 Liter-Aquarium mit Fischen, Pflanzen und Unter-

schrank, Telefon 07731/60114

Müll-Tipps und Hinweise

Die Abfuhr der Blauen Tonne erfolgt durch die Fa. SITA-Heine-
mann GmbH Radolfzell (früher Fa. Danner), Tel. 07732/99990.
Die Abholung der Gelben Säcke erfolgt durch die MZV-Dienst-
leistungs-GmbH Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/9315-61
oder -65.
Ausgabe der Gelben Säcke in haushaltsüblichen Kleinmengen
während der üblichen Öffnungszeiten im Rathaus Hilzingen, EG
Zimmer 12 und 14.
Glascontainer: Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nachbarn und
entsorgen Ihr Altglas nur werktags zwischen 7 und 12 sowie
zwischen 13 und 20 Uhr. Die Glascontainer werden durch die
Firma SITA Süd Gmbh geleert.
Entsorgung von Elektronikschrott-Großgeräten,
Kühl- und Gefriergeräten, Bildschirmen und Sperrmüll
In der Mitte des Abfallkalenders finden Sie neben den Anmelde-
karten für Elektronikschrott-Großgeräte, Kühlgeräte und Bild-
schirme zwei Karten zur Anmeldung Ihres Sperrmülls. Sie erhalten
vom Müllabfuhr-Zweckverband Rielasingen-Worblingen schrift-
lich innerhalb von vier bis sechs Wochen den Abholtermin mitge-
teilt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abfallka-
lender.

Abfuhrtermine

Zu verschenken

Fundsachen können zu den
üblichen Öffnungszeiten im
Rathaus in Zimmer 12 abge-
holt werden.
- Schlüssel, Fundort: Hallen-

parkplatz, Binningen

Fundsachen

Second Hand für Kids
Tauschmarkt am 7. und 8. März in Hegauhalle

Hilzingen. Der Tauschmarkt
der Fraueninitiative Hilzingen
findet am Freitag und Samstag,
7./8. März, in der Hegauhalle in
Hilzingen statt. Annahme ist am
Freitag von 14 bis 16 Uhr. An-
genommen wird nur saubere,
gut erhaltene Sommerbeklei-
dung von Größe 56 bis 182 so-
wie Umstandsmode, Babyaus-
stattung, Kinderwagen und
Spielzeug. Pro Anbieter ist die
Anzahl der Teile auf 40 Stück
begrenzt, davon maximal drei
Paar Schuhe. Es werden aus-
schließlich Artikel angenom-
men, die bereits mit Preis, Größe
und mit einer vom Veranstalter
ausgegebenen Nummer ausge-
zeichnet sind. Diese Nummern
können am Montag und

Dienstag, 24./25. Februar, ab
8 Uhr bei folgenden Personen
erfragt werden: R. Springmann
(Telefon 07731/65840), B.
Hengge (07731/62323) sowie
bei V. Jentner (07731/64847).

Verkauf ist am Samstag, 8.
März von 10 bis 11.30 Uhr. Ein-
lass für Schwangere gegen Vor-
lage des Mutterpasses ist ab
9.30 Uhr. Für Kaffee und Ku-
chen während der Verkaufszeit
ist gesorgt. Rückgabe der nicht
verkauften Artikel und Auszah-
lung ist nur am Samstag von
15.30 bis 16 Uhr. Nicht abge-
holte Gegenstände und Beträge
werden gespendet. Zehn Pro-
zent des Umsatzes fließen ei-
nem gemeinnützigen Zweck in-
nerhalb der Gemeinde zu.

Alles rund ums Kind
Kinderkleiderbörse in der Hohenstoffelnhalle

Binningen. Am Samstag, 8.
März, wird von 9.30 bis 11.30
Uhr in der Hohenstoffelnhalle in
Binningen die nächste Baby-
und Kinderkleiderbörse stattfin-
den. Schwangere (auch in Be-
gleitung des Partners) werden
bereits um 9 Uhr eingelassen.
Alles rund ums Kind kann in
Kommission abgegeben wer-
den.

Angenommen werden saube-
re, gut erhaltene und modische
Frühjahrs-/Sommerbekleidung
von Größe 50 bis 176 sowie
Kommunionbekleidung, Baby-
ausstattung, Umstandsmode,
Spielzeug und Bücher. Pro An-
bieter können 60 Artikel (maxi-
mal 40 Kleidungsstücke) abge-
geben werden, an denen ein
vom Veranstalter vorgefertigtes

Preisschild mit der zugeteilten
Verkaufsnummer anzubringen
ist. Die Nummern können am
Donnerstag, 13. Februar, von
18.30 bis 19.30 Uhr bei P. Zepf
(Tel. 07739/1554), P. Beschle
(07739/927958) oder A. Mayer
(07739/928766) erfragt wer-
den. Auch Selbstanbieter kön-
nen ihre Sachen direkt offerie-
ren. Die Annahme der Ware er-
folgt am Freitag, 7. März, von
15 bis 17.30 Uhr. Abrechnung
und Rückgabe der Artikel ist am
Samstag von 17 bis 17.30 Uhr.
Zehn Prozent des Erlöses kom-
men wie immer einem guten
Zweck zu Gute.

Infos gibt es auch unter
www.kleiderboerse-binningen.
de. Für das leibliche Wohl wird
bestens gesorgt.

Jugendwerk Gailingen

Benefizkonzert
Hegau. Im Hegau-Jugend-

werk in Gailingen findet am
Mittwoch, 26. März, um 20 Uhr,
im Rahmen der L´Appartenen-
za-Tournee 2014 das zweite Be-
nefizkonzert mit dem italie-
nisch-schweizerischen Lieder-
macher »Pippo Pollina« statt,
begleitet vom »Palermo Acous-
tic-Quartett«. Veranstalter ist
der Verein der »Freunde der He-
gau-Jugendwerk GmbH«.

Für das Konzert sind ab sofort
Karten im Vorverkauf für 22
Euro an folgenden Vorverkaufs-
stellen erhältlich: Kultur- und
Tourismusbüro Stadthalle Sin-
gen und Marktpassage Singen,
Buchhandlung Greuter in Singen
und Radolfzell, Touristinformati-
on und Bürgerservice Rathaus
Gailingen, an den Patientenauf-
nahmen der Kliniken Singen und
Engen sowie an der Patienten-
aufnahme des Hegau-Jugend-
werks in Gailingen.

Landfrauen

Närrischer
Nachmittag

Hegau. Am Mittwoch, 12. Fe-
bruar, laden die Landfrauen
zum närrischen Nachmittag ins
Hotel »Sonne« in Gottmadin-
gen ein.

Närrische Kleidung oder auch
ein lustiger Beitrag sind gerne
gesehen. Eingeladen sind alle
Frauen, die einen unterhaltsa-
men Nachmittag mit Kuchen
und Kaffee verbringen möch-
ten. Auch Nichtmitglieder sind
herzlich willkommen.
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Energie-Check
Energieberater nimmt Verbrauch unter die Lupe

Hegau. Seit Monaten ist
»Energiesparen« das Thema in
Politik, Medien und Gesell-
schaft. Bei vielen Bürgern
wächst das Bewusstsein, dass
man zum Schutz von Umwelt
und Klima mit Energieressour-
cen anders umgehen muss.
Doch weite Teile der Bevölke-
rung fragen sich, ob es möglich
ist, noch weniger Energie zu
verbrauchen, ohne auf den ge-
wohnten Komfort zu verzich-
ten? Und wenn ja, wo fängt
man damit an?

Bei diesen Fragen hilft ab so-
fort ein neues Angebot der
Energieagentur Kreis Konstanz
in Kooperation mit der Verbrau-
cherzentrale: der Energie-
Check für zu Hause.

»Die Energie-Checks geben
Verbrauchern die Möglichkeit,
sich einen Überblick über den
eigenen Energieverbrauch und
die Einsparmöglichkeiten zu
verschaffen, ehe sie sich für eine
bestimmte Maßnahme ent-
scheiden«, erklärt Gerd Burkert,
Geschäftsführer der Energie-
agentur Kreis Konstanz und
Energieexperte der Verbrau-
cherzentrale. Dazu kommt ein
Energieberater zum Verbrau-
cher nach Hause und nimmt die
Energiesituation mit ihm ge-
meinsam in Augenschein.

Zusammen beurteilen sie den

Energieverbrauch sowie Ein-
sparpotenziale und identifizie-
ren die wichtigsten Stellschrau-
ben für eine Senkung des Ver-
brauchs.

Je nach Wohnsituation bieten
die Verbraucherzentralen ver-
schiedene Checks an. Der Ba-
sis-Check ist für Mieter, Eigen-
tümer und Vermieter mit bis zu
sechs Wohneinheiten, die sich
für ihren Strom- und Wärme-
verbrauch sowie Einsparungen
durch geringinvestive Maßnah-
men interessieren. Der Gebäu-
de-Check geht da etwas weiter:
Er kombiniert den Basis-Check
mit Fragen zur Auswahl der
richtigen Heizungsanlage,
Dämmfragen oder den Einsatz
erneuerbarer Energien. Schließ-
lich gibt es für Betreiber eines
Brennwertgerätes einen Brenn-
wert- Check, der nur in der
Heizperiode durchgeführt wird.
Gas- oder Heizöl-Brennwertge-
räte werden auf ihre optimale
Einstellung und Effizienz unter-
sucht. Terminvereinbarungen
bei der Energieagentur Kreis
Konstanz, Tel. 07732/9391234
oder unter der Rufnummer der
Verbraucherzentrale 0800 809
802 400 (kostenfrei). Infos auch
auf www.energieagentur-kreis-
konstanz.de oder www.ver
braucherzentrale-energiebera
tung.de.

Kinderguggenkonzert
Gülläpumpä-Bänd lädt am Fasnachtssonntag ein

Hilzingen. Im Rahmen des
diesjährigen Fasnachtssonn-
tags, 2. März, lässt die Güllä-
pumpä-Bänd die Kindergug-
genmusik in Hilzingen aufleben.
Um 13 Uhr findet das Konzert
der Kindergugger auf der Show-
bühne auf dem Schulhof statt.
Jedes Kind und jeder Jugendli-
che ist eingeladen, hier mitzu-
machen. Am besten überlegt
man jetzt schon, mit welchem
Instrument man hier musizieren
könnte. Aus Kochtöpfen oder
Büchsen kann man ein Schlag-
zeug machen, mit Schläuchen
kann man Trompeten und Po-
saunen basteln, und aus Kron-
korken kann man Rasseln bau-

en. Aber auch mit Fasnachtsrat-
schen oder alten Waschbrettern
kann man kräftig mitguggen.
Natürlich dürfen auch richtige
Blasinstrumente und Schlag-
werke dabei sein. Einfach am
Fasnachtssonntag um 13 Uhr
auf die Showbühne im Schulhof
kommen und mitmachen. Als
Belohnung fürs Mitmachen gibt
es einen Getränkebon.

Für Fragen (auch der Eltern)
steht der Vorstand Holger Graf
zur Verfügung. Kontakt unter
1.vorstand@gpb-hilzingen.de.

Das gesamte Programm für
den Fasnachtssonntag ist be-
reits unter www.gpb-hilzingen.
de ersichtlich.

Geschnetzeltes vom Schwein,

Frischwurst-Aufschnitt,

Kalbsbratwürste,

auch als Fertigpfanne 100 g

vielfach sortiert 100 g

mit Haut - ohne Haut 100 g

-,99

1,16

-,94

Cordon bleu vom Schwein,
bratfertig gefüllt 100 g 1,02

Wir empfehlen:
gut gelagerte Rindersteaks (Hüfte, Filet oder Rumpsteak)
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Hauptstraße 26 . 78247 Hilzingen . Tel. 0 77 31 / 6 19 67 . Fax 0 77 31 / 6 10 15

Alles aus eigener Schlachtung und Produktion
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Evangelische Kirche Hilzingen

Paul-Gerhardt-Gemeinde
Pfarramt im Hanfgarten 10
Öffnungszeiten Di - Fr 10:00 - 12:00 Uhr
Gemeindesekretär M. Stahlmann
Pfarrer Matthias Stahlmann
Tel. 07731 - 64514 / Fax 07731 - 64517
Email: kontakt@evki-hilzingen.de

Kirchennachrichten

Wochenspruch:
Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint
über dir. Jesaja 60,2

Einzig durch unser Wohlwollen und ich unsere Liebe können wir
die Welt nachhaltig verändern. Die Veränderung der Welt be-
ginnt in unserem eigenen Herzen.
Willigis Jäger, Benediktinermönch und Zen-Meister

Donnerstag, 06. Februar 2014
15.00 Uhr, Hilzingen, Café zum »Guten Hirten«
17.30 Uhr, Hilzingen, Probe Kinderchor mit Andrea Jäckle
20.00 Uhr, Hilzingen, Elternabend des laufenden Konfirman-
denkurses

Letzter Sonntag n. Epiphanias, 9. Februar 2014
Opfer für die Gemeinde/Kollekte: Deutsche Bibelgesellschaft
09.15 Uhr, Gottesdienst in Tengen (Pfr. Stahlmann)
10.30 Uhr, Gottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche Hilzingen
(Pfr. Stahlmann)
Konzerthinweis: Ref. Kirche Lohn/Thayngen, 17.30 Uhr,
Maria Solheim, Sängerin aus Norwegen

Montag, 10. Februar 2014
Pfr. Stahlmann in St. Gallen, Vorbereitung Bodenseekirchentag
20.00 Uhr, Tengen, Chorprobe des gemeinsamen Chores im
kath. Pfarrheim Tengen

Dienstag, 11. Februar 2014
20.00 Uhr, Hilzingen, Probe Belcanto-Chor

Donnerstag, 13. Februar 2014
15.00 Uhr, Hilzingen, Café zum »Guten Hirten«
17.30 Uhr, Hilzingen, Probe Kinderchor mit Andrea Jäckle

Freitag, 14. Februar 2014
18.30 Uhr, Hilzingen, Konfirmanden und Konfirmandeneltern:
Social Web - Chancen und Risiken,
Vortrag und Gespräch mit Herrn Harder, Kripo Konstanz

Septuagesimae, 16. Februar 2014 /
Opfer für die Gemeinde
09.15 Uhr, Gottesdienst in Büßlingen (Pfr. Stahlmann)
10.30 Uhr, Gottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche Hilzingen
(Pfr. Stahlmann)

Hinweis: Am Sonntag, 23. Februar lädt der Kirchengemeinderat
fristgemäß zur Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst
ein. Nach der Klausurtagung Ende Januar wird der neue KGR
der Gemeinde seine Ideen für die Aufgaben in der Gemeindear-
beit kurz vorstellen. Wir geben auch einen ersten Hinweis auf
die Visitation im Sommer dieses Jahres. Die Gemeindeversamm-
lung ist das Parlament der Gemeinde, wir können uns dort über
unsere Arbeit informieren und Ideen austauschen. Rechnen Sie
mit einem Zeitbedarf von etwa einer 1/2 bis einer 3/4 Stunde.
Frau KGRin Margot Weiss-Huber wird an diesem Sonntag im
Gottesdienst in ihr Amt eingeführt.

Ich wünsche Ihnen eine erlebnisreiche und glückliche Woche!
Ihr Pfarrer Matthias Stahlmann

Ökumene

Vortrag im Museum im Schlosspark, Hilzingen
“Rumänien – ein kultureller und landschaftlicher Reisebe-
richt”
Termin: Donnerstag, 06. Februar 2014, 20.00 Uhr
Ort: Museum im Schlosspark Hilzingen.
Der Vortragsabend wird in Zusammenarbeit vom Museumsver-
ein Hilzingen und dem Katholischen Bildungswerk Hilzingen an-
geboten. Eintritt frei.
Rumänien ist kaum mehr als 90 Flugminuten von uns entfernt
und dennoch für uns ein weitgehend unbekanntes Land. Trotz
der politischen Wende und seit 2007 Mitglied der Europäischen
Union ist das Land im Südosten Europas, das ungefähr so groß
ist wie die alte Bundesrepublik, nicht gerade ein Ziel für eine
normale Urlaubsreise. Immer noch ist dem deutschen Sprach-
raum Rumänien vor allem durch die ausgewanderten Rumä-
niendeutschen im Bewusstsein.
Doch wer einmal die einzigartigen Landschaften und den kultu-
rellen Reichtum von Regionen wie von Siebenbürgen im Zen-
trum von Rumänien, der Maramuresch im Nordwesten und der
Bokowina im Nordosten entdeckt hat, den hat das Land in sei-
nen Bann gezogen. Während bei uns über den Sinn und Nutzen
von Naturschutz und Nationalparken gestritten wird, gibt es in
Rumänien noch ursprüngliche Landschaften, die in ihrer Groß-
flächigkeit einzigartiges europäisches Naturerbe sind. Darüber
hinaus ist das Land reich an Kulturschätzen, von denen viele
den Status als Unesco-Weltkulturerbe haben, wie die Kirchen-
burgen in Siebenbürgen oder die mittelalterlichen Holzkirchen
und Klosteranlagen im Norden entlang der ukrainischen Grenze.
Rumänien ist auch ein Vielvölkerstaat, denn nicht weniger als
18 Volksgruppen mit ihren eignen Sprachen und Kulturen ha-
ben sich hier zusammengefunden. In den vergangenen Jahren
war Prof. Dr. Rainer Luick mehrfach im Rahmen von For-
schungsprojekten und Exkursionen in Rumänien und konnte
Land und Menschen intensiver kennen lernen.
In einem reich bebilderten Vortrag führt er Sie durch ausge-
wählte Regionen - auch mit der Absicht verbunden, eine Brücke
zu schlagen zu diesem nahen und doch sehr fremden Land.
Thematisiert werden auch aktuelle politische Entwicklungen.

Bildungswerk Hilzingen: 200 Jahre Kinder- und Hausmär-
chen der Brüder Grimm
Referent: Gudrun Hartmann, Märchenerzählerin, Konstanz
Kosten: 3,- €
Montag, 17. Februar 2014, 19:30 Uhr, Pfarrer-Geißler-Haus;
Eingang Peter-Thumb-Straße 2; Hilzingen
Als Jacob und Wilhelm Grimm im Dezember 1812 die ersten
Exemplare ihrer „Kinder- und Hausmärchen“ in Händen hielten,
war ihr Welterfolg nicht abzusehen. Heute ist ihr Märchenbuch
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Seelsorgeeinheit Hohenstoffeln-Hilzingen

St. Blasius Binningen
St. Gallus Duchtlingen

St. Peter u. Paul Hilzingen
St. Laurentius Riedheim mit

Filialkirche St. Philippus
& Jakobus Schlatt a. R.

St. Mauritius Weiterdingen

neben der Bibel das am weitesten verbreitete deutschsprachige
Buch auf der Welt, in über 160 Sprachen übersetzt.
Die Erzählerin Gudrun Hartmann führt uns zu den Anfängen zu-
rück, wie die Brüder Grimm zum Sammeln kamen, wer ihnen
die Märchen zutrug, und sie vergleicht Texte der ersten Ausga-
be von 1812 mit Texten der siebten Ausgabe von 1857.

Bildungswerk Hilzingen: Exerzitien im Alltag, spirituelle
Übungen in der Fastenzeit
Leitung: Simone Meisel, Gemeindereferentin, Hilzingen
Kosten: 4,- €, Heft zur Fastenzeit (5 Wocheneinh., ca. 120 S.)
ab 05. März 2014, 6 x mittwochs, jew. 18.00 – 19.00 Uhr,
Pfarrer-Geißler Haus, Gruppenraum oben (Büro Gemeinderefe-
rentin); Eingang Hauptstr. 43; Hilzingen
“Exerzitien im Alltag” sind spirituelle Übungen, die in der Ad-
vents- und/oder Fastenzeit mitten im Alltag durchgeführt wer-
den.
Sie sollen helfen, Gott im Ablauf des Tages zu finden, ihm Raum
zu geben und in eine tiefere Beziehung zu ihm hineinzuwach-
sen.
Stille, Reflexion des eigenen Lebens, Meditation zu einzelnen
Bibeltexten und Gebet können geistliche Orientierung vermit-
teln, die das eigene Wirken in Beruf, Familie und Gemeinde in
einem anderen Licht deutet und neu ausrichtet.
Die „Exerzitien im Alltag“ werden vom Erzbischöflichen Seelsor-
geamt Freiburg zusammen mit dem Geistlichen Zentrum St. Pe-
ter herausgegeben. Sie erscheinen als Broschüre zwei Mal im
Jahr. Für jeden Tag der entsprechenden Zeit bieten sie einen
geistlichen Impuls, Anregungen zu Gebet und Meditation, so-
wie einen praktischen Vorschlag für den Alltag.
Elemente der Exerzitien im Alltag sind:
1. Tägliche persönliche Gebetszeit: Nach vorgegebener Anlei-
tung eine Gebetszeit am Morgen und ein Tagesrückblick am
Abend.
2. Wöchentliche Gruppentreffen: Gedanken- und Erfahrungs-
austausch zu dem Wochenthema.
Anmeldeschluss Fastenz.: 22. Februr 2014
Auskunft u. Anmeldung bei Gemeindereferentin Simone Meisel,
simone.meisel@kath-hilzingen.de, Tel. 07731-789567.

Donnerstag der vierten Woche im Jahreskreis, 06.02.2014
18.30 - Weiterdingen - Rosenkranzgebet
19.00 - Weiterdingen - Abendmesse
Gedenken: Egon Britsch (1. Opfer)
Z: Pfr. St. Weber
19.30 - Weiterdingen - gestaltete Anbetung

Freitag der vierten Woche im Jahreskreis, 07.02.
ab 9.00 - Binningen - Weiterdingen - Hauskommunion

15.00 - Weiterdingen - Stunde der Barmherzigkeit
Z: Pfr. St. Weber
Anschließend Gelegenheit zum Empfang des Sakramentes der
Versöhnung (Beichte).

17.00 - Hilzingen - Rosenkranzgebet im Pfarrer-Geißler-Haus
18.30 - Riedheim - Rosenkranzgebet
18.30 - Schlatt - Rosenkranzgebet

19.00 - Riedheim - Abendmesse.
Gedenken: Margaretha Schmid
Z: Pfr. St. Weber

Samstag der vierten Woche im Jahreskreis, 08.02.
7.00 - Weiterdingen - Rosenkranzgebet
7.30 - Weiterdingen - Eucharistiefeier zu Ehren der Muttergot-
tes
Z: Pfr. St. Weber
Anschließend Gelegenheit zum Empfang des Sakramentes der
Versöhnung (Beichte).

5. SONNTAG IM JAHRSKREIS
Samstag, 08.02.
19.00 - Hilzingen - Eucharistiefeier am Vorabend. Der Kirchen-
chor singt.
Gedenken: Gertrud Dietrich (1. Opfer), Verstorbene Mitglieder
des Kirchenchores Hilzingen, Walter Lempik, Domkapitular Ste-
phan Ocker, Johan Behr, Janusch Chodorek, Agnes und Peter
Ploch, Anna und Josef Behr und Angehörige, Erna Noppel, Erich
Hug, Klara Kaiser
Z: Pfr. J. Schmitt
Minis: Sophia F., Leonie, Jasmin, Ann-Kathrin Z., Magnus B.,
Max, Leander, Jonas, Anna, Alina

Sonntag, 09.02.
9.00 - Schlatt - Eucharistiefeier
Gedenken: Emilie u. Artur Jäkle
Z: Pfr. St. Weber

10.30 - Binningen - Eucharistiefeier
Gedenken: Emma u. Albert Rösch u. Lydia u. August Zimmer-
mann, Frieda Wittmer
Z: Pfr. J. Schmitt

10.30 - Riedheim - Eucharistiefeier
Gedenken: Josef und Berta Geiger, Maria Brütsch, Armin Oß-
wald, Margaretha Schmid
Z: Pfr. St. Weber

10.30 - Weiterdingen - Eucharistiefeier
Gedenken: Alle Lebenden u. Verstorbenen der Seelsorgeeinheit
Hohenstoffeln - Hilzingen
Z: Pfr. i. R. K. Diesch

16.00 - Schlatt - Rosenkranzgebet
17.00 - Duchtlingen - Rosenkranzgebet
17.00 - Weiterdingen - Rosenkranzgebet

Montag der fünften Woche im Jahreskreis, 10.02.
8.00 - Weiterdingen - Stille Anbetung

18.30 - Binningen - Rosenkranzgebet
19.00 - Binningen - Abendmesse
Z: Pfr. St. Weber

Dienstag der fünften Woche im Jahreskreis, 11.02.
9.00 - Weiterdingen - Stille Anbetung vor dem ALLERHEILIGS-
TEN HERRN JESUS CHRISTUS (Monstranz) bis 18.00 Uhr

18.30 - Duchtlingen - Rosenkranzgebet

19.00 - Duchtlingen - Abendmesse
Gedenken: Gertrud u. Franz Scherer u. Angehörige, Eugenie
Graf
Z: Pfr. St. Weber
Minis: David Quenzer, Valerio

Mittwoch der fünften Woche im Jahreskreis, 12.02.
19.00 - Hilzingen - Abendmesse
Gedenken: Franz Salzmann, Berthold Homburger
Z: Pfr. J. Schmitt
Minis: Simon S., Silvia, Selina, Hannes

Donnerstag der fünften Woche im Jahreskreis, 13.02.2014
18.30 - Weiterdingen - Rosenkranzgebet

19.00 - Weiterdingen - Abendmesse
Z: Pfr. St. Weber
19.30 - Weiterdingen - Stille Anbetung bis 20.00 Uhr
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Freitag der fünften Woche im Jahreskreis,14.02.
17.00 - Hilzingen - Rosenkranzgebet im Pfarrer-Geißler-Haus
18.30 - Riedheim - Rosenkranzgebet
18.30 - Schlatt - Rosenkranzgebet

19.00 - Schlatt - Abendmesse
Gedenken: Karl Maier und Angehörige, Otto und Hubert Jäckle
und Angehörige
Z: Pfr. St. Weber

Samstag der fünften Woche im Jahreskreis, 15.02.
7.00 - Weiterdingen - Rosenkranzgebet
7.30 - Weiterdingen - Eucharistiefeier zu Ehren der Muttergottes
Z: Pfr. St. Weber
Anschließend Gelegenheit zum Empfang des Sakramentes der
Versöhnung (Beichte).

6. SONNTAG IM JAHRSKREIS
Sonntag, 16.02.
9.00 - Duchtlingen - Eucharistiefeier
Gedenken: Pfr. Otto Doberschütz, Emma u. Hubert Graf, Fami-
lien Graf-Senger
Z: Pfr. St. Weber
Minis: Hanna, Saskia, Ann-Marie, Elias

10.30 - Hilzingen - Eucharistiefeier. Familiengottesdienst mit
den Kommunionkindern aus Binningen, Riedheim u. Schlatt a. R.
Gedenken: Alle Lebenden u. Verstorbenen der Seelsorgeeinheit
Hohenstoffeln - Hilzingen
Z: Pfr. J. Schmitt
Minis: Adrian F., Adrian P., Vanessa, Maximilian, Tanja, Franzis-
ka B., Fiona, Carina, Magnus G., Marc

11.30 - Hilzingen - Tauffeier (Raul Alecsandro Gligor, Hilzin-
gen)
Z: Pfr. J. Schmitt

10.30 - Weiterdingen - Eucharistiefeier
Gedenken: Irmgard Schöber und Angehörige
Z: Pfr. St. Weber

16.00 - Schlatt - Rosenkranzgebet
17.00 - Duchtlingen - Rosenkranzgebet
17.00 - Weiterdingen - Rosenkranzgebet

Mitteilungen

Seelsorgeeinheit Hohenstoffeln - Hilzingen

Vortrag im Museum im Schlosspark, Hilzingen
“Rumänien - ein kultureller und landschaftlicher Reisebe-
richt”
Näheres siehe unter Ökumene

Bildungswerk Hilzingen: 200 Jahre Kinder- und Hausmär-
chen der Brüder Grimm
Näheres siehe unter Ökumene

Bildungswerk Hilzingen: Exerzitien im Alltag, spirituelle
Übungen in der Fastenzeit
Näheres siehe unter Ökumene

Nachricht vom SENIORENwerk:
Am Samstag, 28. Juni, fährt das SENIORENwerk wie jedes Jahr
zu den Volksschauspielen nach Ötigheim. Aufgeführt wird dort
das Schauspiel “Der Brandner Kasper und das ewig’ Leben”,
eine amüsante Geschichte von einem, der den Tod (“Boanlkra-
mer”)überlistet. Die Karten sind jetzt eingetroffen und können
bei Richard Kreisel, Tel. 6 6454, bestellt werden. Sie kosten mit
der Busfahrt zusammen 38,- Euro pro Person. Wir bitten, die
Karten bald nach der Bestellung abzuholen, und wir freuen uns
auf ein schönes gemeinsames Erlebnis,
die Leitungsgruppe des SENIORENwerks

St. Blasius Binningen
Senioren-Treff Binningen
Wir treffen uns im Binninger Pfarrhaus von 14.30 bis 16.30 Uhr
an folgenden Terminen: Mittwoch, 12.02.2014, Mittwoch,
12.03.2014, Dienstag, 08.04.2014, Dienstag, 13.05.2014,
Dienstag, 10.06.2014, Dienstag, 08.07.2014, Dienstag,
12.08.2014, Dienstag, 09.09.2014, Dienstag, 14.10.2014,
Dienstag, 11.11.2014, Dienstag, 09.12.2014. Alle Seniorinnen
und Senioren sind ganz herzlich eingeladen. Nähere Auskünfte
unter 07739-222 (Fr. Pfänder) oder 07739-5570 (Fr. Schwert).

Frauengemeinschaft Weiterdingen – Binningen
Terminänderung unserer Frauenfasnacht
Näheres siehe unter Weiterdingen

St. Gallus Duchtlingen

Jeder 8. Mensch hungert! – in Deutschland wirft jeder
Mensch 82 Kilo Lebensmittel in die Tonne.
Zu diesem Thema findet im Februar das Projekt „Es(sen)
reicht!“ in Duchtlingen statt. Alle Kinder von 9 bis 12 Jahren
sind herzlich eingeladen, mit viel Spiel, Spaß und Action das
Thema „Lebensmittel“ zu entdecken.
Das erste Treffen findet am Mittwoch, 12.02.2014, 18:15
Uhr, im Jugendraum statt.
Weitere Informationen und Anmeldung bei Tanja Quenzer un-
terTel. 07731/43247 oder tanja.quener@media-dienste.de

St. Peter u. Paul Hilzingen

Kath. Frauengemeinschaft Hilzingen informiert:
Restkarten für die Frauenfasnacht am 14. und 15. Februar im
Kirchenkeller. Es gibt noch Karten für beide Abende die bei der
Metzgerei Haug zu den üblichen Geschäftszeiten abgeholt wer-
den können. Über großes Interesse freut sich die Katholische
Frauengemeinschaft Hilzingen.

SEELSORGEEINHEIT Hohenstoffeln - Hilzingen (SE)
Peter-Thumb-Str. 1; 78247 Hilzingen
MitarbeiterInnen und Daten
Leiter: Pfr. Julius Schmitt
Kooperator: Pfr. Stephan Weber
Gemeindereferentin: Simone Meisel
Sekretärinnen: Regina Jentner, Elisabeth Brütsch
Bürozeiten: Hilzingen (für SE, St. Blasius Binningen (Bi), St.
Gallus Duchtlingen (Du), St. Peter u. Paul Hilzingen (Hi), St.
Laurentius Riedheim (Rh), St. Philippus & Jakobus Schlatt a.
R. (Sch), St. Mauritius Weiterdingen (Wtd)): Montag bis
Donnerstag, 10.00 - 12.00 – Montag Nachmittag, 14.30 bis
17.30 Uhr (in den Schulferien nachmittags geschlossen)/
Tel: 07731-66629 / Fax: 07731-181483 /
Mail: sekretariat@kath-hilzingen.de
Sprechzeiten bei Herrn Pfarrer Schmitt:
nach Vereinbarung. Tel: 07731-66629
Sprechzeiten bei Herrn Pfarrer Weber:
nach Vereinbarung. Tel: 07739-227; Fax: 07739-926724 /
Mail: stephan.weber@kath-hilzingen.de
Sprechzeiten bei Frau Gemeindereferentin Meisel:
nach Vereinbarung. Tel: 07731-789567 /
Mail: simone.meisel@kath-hilzingen.de
Katholische Öffentliche Bücherei St. Blasius Binningen:
Die Öffnungszeiten sind: Mittwoch von 18.00 bis 19.00 Uhr
(In den Schulferien ist die Bücherei geschlossen!).
Homepage: http://www.kath-hilzingen.de
Bankverbindungen:
Volksbank KN-Radolfzell; BLZ 692 910 00; Kto-Nr. 212
4191 25 (SE); 212419109 (Hi); 212420107 (Du);
212419117 (Rh); 225682607 (Sch)
Sparkasse Engen-Gottmadingen; BLZ 692 514 45; Kto-Nr.
5607700 (Bi); 8058018 (Wtd)
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St. Laurentius Riedheim

Frauengemeinschaft Riedheim: Vorankündigung
Wir laden alle Frauen zu unserer Frauenfastnacht am Freitag,
21. Februar 2014, 19.00 Uhr, herzlich ein. Über spontane när-
rische Beiträge freuen wir uns sehr. Das Vorstandsteam

St. Mauritius Weiterdingen

Frauengemeinschaft Weiterdingen – Binningen
Terminänderung unserer Frauenfasnacht
Aus organisatorischen Gründen verschieben wir unsere Frauen-
fasnacht. Wir laden dieses Jahr alle Frauen zu einem närrischen
Damenkaffee ein. Termin ist der Freitag, 28. Februar 2014,
um 15.00 Uhr in der Pfarrscheune in Weiterdingen.
Bitte diesen Termin vormerken.
Närrische Beiträge sind wie immer erwünscht.

Monat Januar 2014

Geburten: keine

Eheschließungen:
10.01.2014 Detphanna Förste und Oliver Seefeld,

Hofwieser Str. 27, Hilzingen-Riedheim
2 weitere Eheschließungen

Sterbefälle:
03.01.2014 Christiane Margarete Schmidt, geb. Thalacker,

Stubenkreuz 9, Hilzingen-Binningen
10.01.2014 Marion Ute Madöry, geb. Bahr,

Schloßstr. 5, Hilzingen-Weiterdingen
10.01.2014 Werner Emil Lehman,

Bergstr. 7, Hilzingen-Riedheim
27.01.2014 Bertold Kübler,

Staufenstr. 8, Hilzingen
29.01.2014 Beate Claudia Fritschi, geb. Brückner,

Storzler Str. 15b, Hilzingen-Riedheim

Standesamt Hilzingen

Vinzenzverein Binningen

Mitglieder-
versammlung

Binningen. Der Vinzenzverein
lädt herzlich zur Mitgliederver-
sammlung am Montag, 17. Fe-
bruar, in das Pfarrhaus ein.

Die Versammlung beginnt
nach dem Gottesdienst um
19.45 Uhr.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstands
6. Neuwahl des Vorstands
7. Bericht des Krankenbe-

suchsdiensts
8. Bericht über die Arbeit der

Sozialstation
9. Verschiedenes, Wünsche

und Anträge.

Zur Neuwahl des Vorstandes
können Kandidatenvorschläge
beim Vorsitzenden, Josef Leirer,
eingereicht werden. Der Vor-
stand würde sich über einen
zahlreichen Besuch freuen.

BLHV-Infonachmittag

Hofübergabe
Hegau. Über das Thema Hof-

übergabe informieren ausführ-
lich BLHV-Justitiar Michael
Nödl, Steuerberaterin Nicole
Brändle, Werner Kraft und Be-
zirksgeschäftsführer Holger
Stich am Dienstag, 11. Februar,
von 14 bis 16.30 Uhr im Land-
gasthof »Paradies« in Frickin-
gen. Der BLHV lädt alle Interes-
sierten ein.

Herzlichen Glückwunsch! Seinen 90. Geburtstag feierte Leo
Kupp aus Hilzingen am Mittwoch, 29. Januar. Bürgermeister Ru-
pert Metzler überreichte dem Jubilar einen Einkaufsgutschein
und ein Weinpräsent der Gemeinde sowie die Glückwünsche mit
Urkunde des Ministerpräsidenten.Christliche Schule

Schulcafé
Hilzingen. Die Christliche

Schule im Hegau lädt alle Freun-
de, Interessierte, Eltern, Schüler
und Mitarbeiter, zum Schulcafé
am Samstag, 8. Februar, von 15
bis circa 17 Uhr im Foyer der
Christlichen Schule ein.

Bei einem guten Gespräch in
schöner Atmosphäre kann man
sich über die Schule informie-
ren, andere Eltern kennen ler-
nen oder einfach bei einer guten
Tasse Cappuccino und den von
den Schülern selbst gebackenen
Torten und Kuchen entspannen.

Bildungsakademie Singen

Karriereinfos
für Frauen

Hegau. Wie geht es weiter
nach der Familienphase? Wel-
che Alternativen gibt es zum un-
geliebten Studium? Wie ist eine
Ausbildung auch mit Kind mög-
lich? Antworten auf diese Fra-
gen gibt es am Freitag, 7. Febru-
ar, von 9 bis 11.30 Uhr im Rah-
men eines Karriereinforma-
tionstags speziell für Frauen in
der Bildungsakademie Singen,
Lange Straße 20 in Singen. Un-
ter dem Motto »Frauen starten
durch« informieren Expertinnen
rund um die Themen Karriere-
planung und Weiterbildung,
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, Bewerbungen sowie den
perfekten beruflichen Wieder-
einstieg und die Möglichkeit ei-
ner Ausbildung in Teilzeit.
Weitere Informationen unter
www.bildungsakademie.de.

Herzlichen Dank

für die vielen netten Besuche, Anrufe,

Glückwünsche, Geschenke und Darbietungen

anlässlich meines

Ihr habt mir alle eine große Freude gemacht!

80. G. Geburtstages.

Alfred Schwarz-Seeweilerhof
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Dennis Meßmer
weiter auf Erfolgskurs

Zwei Siege an einem Wochenende

Hilzingen. Bei den Baden-
Württembergischen Crosslauf-
Meisterschaften, am Samstag,
1. Februar, in Althengstett (bei
Calw), kam es in der Altersklasse
U20 über 4,7 Kilometer zu ei-
nem weiteren Duell zwischen
Dennis Meßmer (LG farbtex
Nordschwarzwald) und sei-
nem Kader-Kollegen Jan Hoff-
mann (LAV Stadtwerke Tübin-
gen). Bis zur letzten Runde hat-
ten die beiden die übrigen 18
Läufer bereits distanziert, und
auf der 100 Meter langen, leicht
ansteigenden Wiesengerade ins
Ziel musste die Entscheidung
fallen. In 17:05 Minuten, mit ei-
ner Sekunde Vorsprung auf
Hoffmann, gelang dem Hilzin-
ger ein weiterer Landes-Titel-

Gewinn und gleichzeitig die Ti-
telverteidigung aus dem Vor-
jahr.

Am Sonntag, 2. Februar, war
Meßmer mit Nr. 896 im Haupt-
lauf über circa acht Kilometer
der 36. Hegau-Bodensee-
Crosslauf-Serie 2013/14 im
Stockacher Osterholz für seinen
Heimatverein SV Hilzingen am
Start. Nach drei von fünf Run-
den hatte er sich mit Florian Rö-
ser (TV Konstanz) von den an-
deren Konkurrenten abgesetzt.
Und nach einem spannenden
Zweikampf in der letzten Runde
gelang ihm vor heimischer Ku-
lisse in 26:07,3 Minuten und
zwei Sekunden Vorsprung auf
Röser ein weiterer Erfolg an die-
sem Wochenende.

Dennis Meßmer (rechts) gelang am vergangenen Wochenende
ein weiterer Landes-Titel-Gewinn und gleichzeitig die Titelver-
teidigung aus dem Vorjahr.

Schwarzwaldv. Tengen

Närrischer
Wanderhock

Hegau. Heute, Donnerstag, 6.
Februar, trifft sich der Schwarz-
waldverein Tengen zum närri-
schen Wanderhock im Gasthaus
»Kranz« in Büßlingen.

Eine Schneeschuhtour des
Bezirks Donau-Hegau-Boden-
see findet am Samstag, 8. Fe-
bruar, statt. Weitere Informa-
tionen bei Zita Muffler, Telefon
07533/1894 (abends, zwei
Tage vorher). Zu den Veranstal-
tungen des Schwarzwaldvereins
sind Gäste herzlich willkommen.

BUND-Jugendgruppe

Bau kann
beginnen

Hegau. Nach der langen Wan-
derung hat die BUND-Jugend-
gruppe zum Glück seinen neuen
Lagerplatz am Risi zwischen
Gottmadingen und Randegg
gefunden. Doch allein mit ei-
nem Platz ist es noch lange nicht
getan. Als Schutz gegen Wind
und Wetter soll erstmal ein
Dach gebaut werden. Deshalb
wird nun ein Entwurf gemacht
und natürlich auch mit dem Bau
begonnen. Was soll es werden?
Vielleicht ein römisches Fort?
Ein Tempel wie bei den Mayas,
den Ureinwohnern von Mittel-
amerika? Oder doch lieber ein
Baumhaus? Dabei sind kreati-
ven Ideen keine Grenzen ge-
setzt! Bitte wetterfeste Kleidung
und feste Schuhe anziehen, die
auch dreckig werden dürfen.

Eingeladen sind alle interes-
sierten Jugendlichen im Alter
von zehn bis 15 Jahren und auch
deren Geschwister und Freun-
de. Dafür muss man kein Mit-
glied beim BUND sein.

Treffpunkt ist am Freitag, 7.
Februar, um 14.30 Uhr an der
Bushaltestelle in Petersburg (die
Randegger Straße weiter laufen
bis zur Kreuzung zur L190).

Die Veranstaltung endet um
16.15 Uhr, ebenfalls an der Bus-
haltestelle.

24-Stunden-Service � 0 77 33 - 94 29 00

Öl & Gasheizung

Kundendienst

Solaranlagen

Wärmepumpen

Tankanlagen

Energieberatung

Finanzgruppe
Deutschlands größter Makler
für Wohnimmobilien*

IMMOBILIEN

Engen-Gottmadingen

Landratsamt

Hilfe durch
Pflegelotsen

Hegau. Die Pflegelotsen im
Landkreis Konstanz unterstüt-
zen Pflegebedürftige und deren
Angehörige mit Auskünften
rund um das Thema Pflege. Sie
informieren ehrenamtlich über
Entlastungsmöglichkeiten und
Hilfeleistungen. Kontakt über
den Pflegestützpunkt Radolf-
zell, Landratsamt Konstanz. Ein-
satzkoordination: Christine
Greuter, Tel. 07531/8002626
oder www.pflegestuetzpunkt-
konstanz.de.

BUND-Kindergruppen

Dem Fuchs auf die
Pfoten schauen

Hegau. Alle Kinder, die gerne
draußen etwas erleben wollen
und sich für Tiere und Pflanzen
interessieren, die gerne auf
Moos sitzen, in der Erde graben,
im Wasser planschen, über
Baumstämme klettern, durchs
Laub rascheln – alle, die lernen
wollen, wie man Naturschützer
werden kann sind herzlich zur
BUND-Kindergruppe eingela-
den. Sie will diesmal bei »Fuchs,
du hast die Gans gestohlen?«
dem Schlauberger einmal ge-
nauer auf die Pfoten schauen
und Wissenswertes über ihn er-
fahren. Kosten 2 Euro. Bitte ein
kleines Vesper, etwas zu trinken
sowie eine Sitzunterlage mit-
bringen. Robuste, wetterge-
rechte Kleidung und feste Schu-
he sind Voraussetzung. Telefo-
nische Anmeldung bei Waltraud
Kostmann unter 07774/1072
oder mobil 0172/7406414 per
sms.

Die älteren Kinder zwischen
acht und zehn Jahren treffen
sich am Mittwoch 12. Februar,
die jüngeren zwischen fünf und
sieben Jahren am Freitag, 14.
Februar, jeweils um 15 Uhr am
Parkplatz beim Fußballplatz
Katzental Gottmadingen.

Die Veranstaltungen enden je-
weils um 16:30 Uhr.
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Randenhalle

Fasnachts-
und Kleiderbasar

Tengen. Die Kindertagesstätte
Tengen und der Elternbeirat
veranstalten am Samstag, 15.
Februar, ab 10 Uhr, erstmals für
Selbstanbieter einen Fasnachts-
und Kleiderbasar in der Randen-
halle in Tengen. Tischreservie-
rung bei F. Leste, Tel.
07736/924498 oder F. Eule,
Tel. 07736/259009.

Tagespflege ab Herbst 2014

JMS Westlicher Hegau

Musik für die
Allerkleinsten

Hilzingen. In der Musikgar-
tengruppe der Jugendmusik-
schule Westlicher Hegau sind
donnerstags um 10.30 Uhr im
August-Dietrich-Saal in Hilzin-
gen noch Plätze frei.

Dieser Kurs (Phase 1) für Kin-
der von 15 Monaten bis drei
Jahren geht auf den wachsen-
den Erlebnisraum der Kinder
ein. Das Staunen über Bewe-
gungen, Echospiele und Instru-
mentalspiel steigert sich zu be-
geistertem Imitieren. Der Mu-
sikgarten stärkt diese Neigun-
gen und fördert das Sprech- und
Hörverhalten.

Für Kinder im Alter von drei
bis vier Jahren gibt es den Mu-
sikgarten (Phase 2) in Gottma-
dingen dienstags um 13.40 Uhr
in der Eichendorff-Realschule.
Die Kinder lösen sich allmählich
vom sicheren Schoß und erpro-
ben ihre Unabhängigkeit. Das
Gruppenerlebnis rückt in den
Mittelpunkt.

Bitte einfach mal in eine der
Stunden vorbeikommen und
selbst erleben, welchen Spaß es
macht, zusammen mit dem Kind
Musik aktiv zu erfahren.

Anfragen bitte an die Jugend-
musikschule Westlicher Hegau,
Telefon 07731/92476, E-Mail
info@jumu-hegau.de oder di-
rekt an die Kursleiterin Gudrun
Seiler, Telefon 07735/3250.

Landwirtschaftsamt

Gemeinsamer
Antrag 2014

Hegau. Das Landwirtschafts-
amt Landkreis Konstanz veran-
staltet in Zusammenarbeit mit
dem Badischen Landwirtschaft-
lichen Hauptverband (BLHV)
Stockach zwei Informations-
abende am Montag, 10. Febru-
ar, 20 Uhr, Biberhalle in Ten-
gen-Watterdingen, und am
Dienstag, 18. Februar, 20 Uhr,
Lichtberghalle in Stockach-
Winterspüren, zum Gemeinsa-
men Antrag 2014. Mit dem Ge-
meinsamen Antrag erfolgt die
Abwicklung der Ausgleichslei-
stungen von EU, Bund und Land
Baden-Württemberg in der
Landwirtschaft. Jürgen Boschert
vom Amt für Landwirtschaft in-
formiert über die Besonderhei-
ten im Übergangsjahr der EU-
Agrarreform bei der Einheitli-
chen Betriebsprämie und beim
Marktentlastungs- und Kultur-
landschaftsausgleich (MEKA)
2014 und stellt Neuerungen im
Online-Programm Flächenin-
formation- und Online-Antrag
(FIONA) vor.

Mütterrente
Vorsorglicher Antrag ist unnötig

Hegau. Derzeit gehen bei der
Deutschen Rentenversicherung
(DRV) Baden-Württemberg
zahlreiche formlose Anträge auf
Neuberechnung von Kinderer-
ziehungszeiten für vor 1992 ge-
borene Kinder ein. Entsprechen-
de Musterschreiben, die vieler-
orts ausliegen, per E-Mail ver-
schickt oder im Bekanntenkreis
weitergegeben werden, sugge-
rieren, dass diese Anträge not-
wendig seien.

Die DRV weist darauf hin, dass
nach derzeitigem Stand des Ge-
setzesvorhabens der Zuschlag
für vor 1992 geborene Kinder
bei bereits bestehenden Renten
automatisch erfolgen soll. So-
weit eine Rentengewährung
noch nicht vorliegt, Kindererzie-
hungszeiten im Versicherungs-
konto aber bereits vorgemerkt
sind, sollen weitere Kindererzie-
hungszeiten ebenfalls automa-
tisch berücksichtigt werden.
Deshalb sind vorsorgliche An-
träge unnötig. Sie können der-
zeit auch nicht bearbeitet wer-
den, da es noch keine gesetzli-

che Grundlage gibt. Die Anträ-
ge belasten darüber hinaus die
reguläre Sachbearbeitung des
gesetzlichen Rentenversiche-
rungsträgers. Bereits eingegan-
gene Anträge werden bei der
Deutschen Rentenversicherung
derzeit abwartend aufbewahrt.
Im Anschluss an die genaue ge-
setzliche Ausgestaltung der
»Mütterrente« werden die Be-
troffenen über die weitere Vor-
gehensweise im Rahmen der
Hinweispflicht des gesetzlichen
Rentenversicherungsträgers in-
formiert. Weitere Auskünfte zu
den Themen Rente, Rehabilita-
tion und Altersvorsorge gibt es
bei der Deutschen Rentenversi-
cherung Baden-Württemberg
im Regionalzentrum Villingen-
Schwenningen, Tel. 07721/
9915-0, in der Außenstelle Sin-
gen unter 07731/8227-10, so-
wie bei den ehrenamtlich täti-
gen Versichertenberater/-innen
kostenlos unter 0800 1000 480
24 oder im Internet unter
www.deutsche-rentenversiche
rung-bw.de.
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08. Februar
Britsch Rosa
Binninger Str. 38, Weiterdingen 94 Jahre
Reinhold Zipperer
Hinter Erlen 1, Schlatt am Randen 80 Jahre
09. Februar
Clauß Gerda
Mühlenstr. 8b, Hilzingen 79 Jahre
Kramer Wolfgang
Grünenbergstr. 19, Duchtlingen 75 Jahre
11. Februar
Dietrich Renate
Weiterdinger Str. 13, Hilzingen 72 Jahre
12. Februar
Stärk Josef
Oberbrühlstr. 18, Schlatt am Randen 83 Jahre
Halamoda Waltraud
Kosbühlstr. 9, Weiterdingen 82 Jahre
Weckbecker Reiner
Trottengasse 9, Hilzingen 75 Jahre
Berger Klara
Storzler Str. 7, Riedheim 75 Jahre
Schwarz Erich
Kosbühlstr. 3, Weiterdingen 72 Jahre
13. Februar
Muscheler Käthe
Gebsensteinstr. 12, Hilzingen 76 Jahre
Selonke Siegrid
Forsterbahnried 9a, Hilzingen 72 Jahre
14. Februar
Greulich Ingrid
Bergstr. 5a, Riedheim 73 Jahre
Böckmann Klaus
Staufenstr. 30, Hilzingen 70 Jahre

Unsere Jubilare

Narrenspiegel 2014
Vorverkauf beim NV Pfiffikus am 8. Februar

Der Narrenspiegel, das ist klar,
der findet statt, auch dieses Jahr.
Menschen, Figuren, Sensationen
dabei sein, das wird sich lohnen.

Den Weg zu unserem Narrenspiegel fand
ja auch sogar »die Kuh vom Land«.

Die Sigrun Mattes ist dieses Jahr
jedoch nicht unser einziger Star.

Auch Marianne Schätzle ist wohl bekannt,
als »die Schelle vom Land«.

Wir haben natürlich noch andere Sachen,
die euch sicher bringen zum Lachen.

Sketche, Tänze und noch mehr;
deshalb freuen wir uns sehr,

euch beim Narrenspiegel 2014 zu begrüßen
und euch den Abend zu versüßen.

Am 22. Februar um 20 Uhr ist es soweit,
wir öffnen die Türen weit.

Seid unser Gast in den Hegau-Hallen,
und möge der Abend euch gut gefallen.

Karten dafür könnt ihr schon vorher kaufen,
ihr müsst nur zum Pfiffikus-Bahnhöfle laufen.

Der Vorverkauf, wo ein Glas Sekt auf euch wartet,
wird am 8. Februar von 10 bis 13 Uhr gestartet.

Der wichtigste Termin im Februar,
der Narrenspiegel in Hilzingen, das ist doch klar!

Unverbindliche Infos unter

NEU !! Büro in der Hauptstr. 35
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag 10 - 11.30 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Ihre Seniorenbetreuung
für Gottmadingen und Umgebung

Ein kompetentes Team aus Pflege- und
Betreuungskräften nimmt sich für Sie

und Ihre Bedürfnisse Zeit.

Sternschnuppengruppe immer freitags
von 14 - 16.30 Uhr in den neuen Räumlichkeiten

Informationsabend
Schularten an der Robert-Gerwig-Schule Singen

Hegau. Am Montag, 10. Fe-
bruar findet an der Robert-Ger-
wig-Schule Singen der Informa-
tionsabend statt. Schüler/innen,
die eine weiterführende Schule
besuchen wollen, sowie deren
Eltern können sich über folgen-
de Schularten informieren. Die
Veranstaltung findet in der
Mensa mit folgenden Themen
statt: um 16 Uhr Vorqualifizie-
rung Arbeit und Beruf (VAB) so-
wie um 18 Uhr Wirtschaftsgym-
nasium mit internationaler Wirt-
schaft (führt zum internationa-
len Abitur BW), Wirtschafts-
gymnasium in Normalform,
Kaufmännisches Berufskolleg 1
und 2 (mit Übungsfirma) und
Wirtschaftsschule .

Das Wirtschaftsgymnasium
mit vier Fremdsprachen, Finanz-
management, Global Studies,
Wirtschaftsinformatik und Ge-
sundheitsökonomie führt in drei
Jahren zur Allgemeinen Hoch-
schulreife. Aufnahme für Real-
schüler und Gymnasiasten ist
nach Klasse 9 oder 10 möglich.
Der Abschluss des Wirtschafts-
gymnasiums ermöglicht sowohl
ein Studium als auch einen di-
rekten Einstieg in eine Berufs-
ausbildung. Im Wirtschafts-
gymnasium mit internationaler
Wirtschaft wird zum Teil in eng-
lischer Sprache unterrichtet.
Das Kaufmännische Berufs-

kolleg I mit Übungsfirma (BK
1) vermittelt Schülern mit Mitt-
lerer Reife in einer einjährigen
Ausbildung wirtschaftliche
Grundkenntnisse in Theorie und

Praxis (an einem Schultag/Wo-
che arbeiten die Schüler in unse-
rem Großraumbüro). Dieser Ab-
schluss wird zum Teil als erstes
Ausbildungsjahr bei einer Lehre
anerkannt. Nach dem BK 1 ist
unter bestimmten Vorausset-
zungen der Besuch des BK 2
möglich, welches zur Fachhoch-
schulreife führt.

Das Kaufmännische Berufs-
kolleg II mit Übungsfirma (BK
2) vermittelt, aufbauend auf BK
I, die für die kaufmännische Tä-
tigkeit in Wirtschaft und Ver-
waltung erforderlichen Kennt-
nisse in Theorie und Praxis und
führt zur Fachhochschulreife.

Die Wirtschaftsschule
(Kaufm. Berufsfachschule) führt
Schüler nach erfolgreichem Be-
such der Klassen 8 oder 9 allge-
meinbildender Schulen (genaue
Aufnahmebedingungen unter
www.rgs-singen.de) in zwei
Jahren zur Fachschulreife (Mitt-
lere Reife).

Parallel dazu werden wirt-
schaftliche Grundkenntnisse
und fundierte Kenntnisse im
Fach Textverarbeitung vermit-
telt. Dieser Abschluss kann als
erstes Ausbildungsjahr bei einer
kaufmännischen Lehre aner-
kannt werden.

Die VAB-Klasse bereitet Schü-
ler ohne Hauptschulabschluss in
einem Jahr auf die Arbeitswelt
vor, der Erwerb des Hauptschul-
abschlusses ist möglich. Auf-
nahmevoraussetzung ist in der
Regel der erfolgreiche Besuch
der 9. Klasse einer Förderschule.
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Amt für
Landwirtschaft

Aktuelles
im Pflanzenbau

Hegau. Das Landwirtschafts-
amt Stockach informiert heute,
Donnerstag, 6. Februar, um
19.30 Uhr im Landgasthof
»Hecht« in Orsingen über »Ak-
tuelles im Pflanzenbau«.

Unter anderem hält Kerstin
Hüsgen vom LTZ Augustenberg
einen Vortrag zum Thema »Un-
krautbekämpfung: Welche Ent-
wicklungen sind bei den Herbi-
zidresistenzen zu erwarten?«.
Zwei Stunden werden als Fort-
bildung zur Pflanzenschutz-
Sachkunde anerkannt. Infos un-
ter Telefon 07531/800-2923.

Fr. 07.02. Martinus-Apotheke Singen,
Uhlandstr. 48, Telefon 07731/41971

Sa. 08.02. See-Apotheke Gaienhofen,
Hauptstr. 223, Telefon 07735/706
Stadt-Apotheke Engen,
Vorstadt 8, Telefon 07733/5257

So. 09.02. Paracelsus-Apotheke Singen,
Kreuzensteinstr. 7, Telefon 07731/66323

Mo. 10.02. Marien-Apotheke Gottmadingen,
Hauptstr. 47, Telefon 07731/796539
Mauritius-Apotheke Eigeltingen,
Hauptstr. 35, Telefon 07774/9397999

Di. 11.02. Sonnen-Apotheke Radolfzell,
Hegaustr. 21, Telefon 07732/971053
Hilzinger Marien-Apotheke,
Hauptstr. 61, Telefon 07731/99540

Mi. 12.02. Bären-Apotheke Singen,
Friedrich-Ebert-Platz 2, Telefon07731/61700

Do. 13.02. Hegau-Apotheke Steißlingen,
Lange Str. 12, Telefon 07738/5173
Hochrhein-Apotheke Gailingen,
Rosenstr. 1, Telefon 07734/6350

Apotheken-Notdienst

Polizei 110
Feuerwehr + Rettungsdienst 112
Polizeiposten Gottmadingen 07731/1437-0
Ärztlicher Notfalldienst: 01805/19292-350
Hegau-Klinikum Singen 07731/89-0
Krankentransport 1 92 22 (ohne Vorwahl)
Zahnärztliche Notrufnummer 0180/3 222 555-25
Wasserversorgung
Während der Dienststunden, 07731/38 09-27
nach Dienstschluss 0171/2 88 18 82
Abwasser 07731/3809-27
nach Dienstschluss 0176/61143148
Wärmeversorgung
während der Dienststunden 07731/38 09 17
nach Dienstschluss 0171/2 88 18 82
Stromversorgung
Energie-Dienst Netze GmbH
(für alle Ortsteile außer Schlatt a. R.)
Stördienst 07623/921818
E-Werk Kanton Schaffhausen
Verwaltung Schaffhausen 0041/52/6 33 55 55
Zweigstelle Worblingen 07731/14766-0
Störungsdienst: 0041/52/6 24 43 33
Gasversorgung,
Thüga Energienetze GmbH
Industriestr. 7, 78224 Singen, 07731/1480-0
Störungsrufnummer 0800 775 000 7
Forst-Revierleiter Werner Hornstein 07531/8003501

Notrufe

Schallplatten

Oldies, ca. 200 Stck., Jazz,
Dixi, Volkslieder;
schöne Drechslerarbeit, funk-

tionsf.; div. Lieb-
haberstücke

Tel. 0 77 33 / 50 16 40

Spinnrad,

Clowns,
zu verkaufen

Kabinen Wärmekabinen

SAUNA - INFRAROT
Sauna
Solar

FitnessGisi's Shop
Gisela Offenberg

Ausstellung - Beratung - Verkauf
D-78247 Hilzingen-DUCHTLINGEN

Tel: 0 77 31 / 4 64 85
www.gho.de/sauna-shop

Top-Second-Hand-Mode stark reduziert

Neu- und Markenware

Untere Gießwiesen 1a, Hilzingen, Tel. 07731/21578

Mo.-Fr. 10 - 12.30 Uhr, Mi zusätzl. 14.30 - 18 Uhr,

Sa. 10-14 Uhr

Second-Hand-Shop & BoutiqueEntrümpelung, Haushaltsauf-
lösung, Renovierung

sauber, preiswert, schnell.

Tel. 0 77 33 / 99 37 13
T & S Dienstleistungen

Hilzingen

Obere Gießwiesen 2 78247 Hilzingen
Tel. 0 77 31 / 6 53 44

�

KFZ-MEISTERBETRIEB
Im Randengarten 2

78247 Hilzingen-Weiterdingen

Tel. 0 77 39 / 9 26 98 98

Fax 0 77 39 / 9 26 98 99

Wir reparieren Ihre Haushaltsgeräte

Von A wie AEG bis Z wie ZANKER

Installationen Kundendienst

Nachtspeicherheizungen Kabelanschluss
SAT-Anlagen Antennenbau Planung und Projektion

Mühlenstr. 6 78247 Hilzingen
Tel. 0 77 31 / 6 00 22 Fax 6 95 37

Dietmar Mendrok

Abfluss verstopft ?

Lohner
Abfluss-Technik

GmbH

Steißlingen 0 77 38 / 93 83 55
Singen* 0 77 31 / 92 66 20
Radolfzell* 07732 / 823 57 44
* Kostenlose Anrufweiterschaltung zum Geschäftssitz Steißlingen
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Breiter Wasmen 17 78247 Hilzingen
Tel. 0 77 31 / 8 68 20 Fax 0 77 31 / 86 82 99

K a m i n s a n i e r u n g e n a l l e r A r t
E d e l s t a h l s c h o r n s t e i n e K a m i n a u f m a u e r u n g e n

Ihr Fachberater vor Ort:

Telefon 01 71 / 777 45 41
Herr Florian Bohler

f.bohler@pfullendorfer.de

Otto-Hahn-Str. 3, 78234 Welschingen
Tel.: 0 77 33 - 50 17 53, Fax: 0 77 33 - 50 37 51
Funktel.: 01 70 - 40 40 925
E-mail: zz.zimmermann@arcor.de

Stuckateurmeister & Energiefachmann
Schimmelexperte

K&M LUIBRAND
GmbH & Co. KG

Fuhr- und Baggerbetrieb

Carl-Benz-Straße 14 78244 Gottmadingen
Tel. 07731 - 7913740 Fax 07731 - 7913741
k-m_luibrand@gmx.de

St. Georg-Str.1
78244 Gottmadingen

Tel. 0 77 31 / 97 61 62

Mehr als nur Pflege !

Zwischen den Wegen 36

Telefon 0 77 31 / 5 33 46
www.adamczyk-fenster.de

78239 Rielasingen-Worblingen

Fensterbau
ADAMCZYK GmbH

Glaserei

Albert Ehinger
Kirchstr. 5, Gottmadingen

Tel. 0 77 31 / 7 17 26

Malerarbeiten, Gipserarbeiten,
Bodenlegearbeiten aller Art
Umzüge und Entrümpelungen
Dach- u. Dachrinnenreinigung
Gartenarbeiten + Bäume fällen
Asbest-Entsorgung
Gebäudereinigung
Eigenes Gerüst vorhanden

Fachbetrieb

Alle Arbeiten, die ich darf und kann

Otto-Hahn-Straße 6

78234 Engen-Welschingen

Telefon 0 77 33 / 97 77 08

Fax 0 77 33 / 97 77 09

E-Mail: holzbau-mohr@t-online.de

Zimmerarbeiten
Innenausbau
Treppenbau
Wärmedämmung
Altbausanierung
Wintergärten
Photovoltaik
Trapez/Sandwichbleche

78224 Singen, Stockholzstr. 11
Tel. 0 77 31 / 79 95 30

e-mail: kellhofer@t-online.de
www.kellhofer.de

... gibt's
Markisen-Winterpreise


